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Bildung einer Bürgerinitiative

 VfGH 14.12.2006, V 14/06: Kollektivgebilde mit minimalem 

Organisationsgrad

 Unterstützung einer Stellungnahme gemäß § 9 Abs 5 UVP-G 2000 

durch Eintragung in eine Unterschriftenliste

 mind 200 zum Zeitpunkt der Unterstützung zur Gemeinderatswahl 

wahlberechtigte Personen (Standortgemeinde, an diese unm

angrenzende Gemeinde)

 Angabe von Name, Anschrift, Geburtsdatum und Datum der 

Unterschrift

 klare Unterstützung einer bereits vorliegenden schriftlichen 

Stellungnahme zu einem Vorhaben

 Einbringung von Stellungnahme und Unterschriftenliste während 

der Auflagefrist

Bildung einer Bürgerinitiative

 Unterschriften von Minderjährigen

 Hauptwohnsitz?

 Kontrolle anhand der Wählerevidenz?

 Mindestinhalt der Stellungnahme?

 Unterschriftensammlung von Tür zu Tür

 schleichender Verlust von Unterstützern

 Keine Existenz vor der öffentlichen Auflage?
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Parteistellung der Bürgerinitiative im UVP-Genehmigungsverfahren

 Beginn der Parteistellung mit dem Einbringen der Stellungnahme 

samt Unterschriftenliste

 Erhalt der Parteistellung durch rechtzeitige Erhebung von 

Einwendungen

 Einhaltung von Umweltschutzvorschriften als subjektives Recht im 

UVP-Genehmigungsverfahren

 Vertretung der Bürgerinitiative

 Beschwerde BVwG, Revision VwGH, Beschwerde VfGH

Parteistellung der Bürgerinitiative im UVP-Genehmigungsverfahren

 Umweltschutzvorschriften?

 Willensbildung in der Bürgerinitiative?

 Mehrheit von Vertretern der Bürgerinitiative

 Bildung von zusätzlichen Bürgerinitiativen bei Projektänderungen
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Bürgerinitiative im vereinfachten UVP-Genehmigungsverfahren

VwGH 27.9.2018, Ro 2015/06/0008:

Demnach ist eine Bürgerinitiative, sofern sie die verfahrensrechtlichen 

Anforderungen des nationalen Gesetzgebers erfüllt, als Teil der 

betroffenen Öffentlichkeit im Sinne Art 1 Abs 2 lit e UVP-RL anzusehen. 

Nach der Judikatur des EuGH (C-664/15, Protect) kommt ihr daher in 

Verfahren gemäß Art 9 Abs. 2 iVm Art 6 Aarhus-Konvention ein Recht auf 

Beteiligung als Partei zu, unabhängig davon, ob ein solches Verfahren 

innerstaatlich als "ordentliches" Genehmigungsverfahren oder als 

vereinfachtes Verfahren ausgestaltet ist. Damit erweist sich jedoch der in 

§ 19 UVP-G 2000 vorgesehene Ausschluss der Parteistellung von 

Bürgerinitiativen in vereinfachten Verfahren als nicht mit dem Unionsrecht 

vereinbar.

Bürgerinitiative im UVP-Feststellungsverfahren?

 § 3 Abs 7 und Abs 7a UVP-G 2000: kein Antragsrecht, keine 

Parteistellung und kein Überprüfungsrecht von Bürgerinitiativen im 

UVP-Feststellungsverfahren 

 Bürgerinitiative kann sich zum Zeitpunkt des 

Feststellungsverfahrens formal noch nicht konstituiert haben

 VwGH sieht Bürgerinitiativen als Teil der betroffenen Öffentlichkeit 

an

 unüberwindbare verfahrensrechtliche Hürde als einziges Argument 

für fehlendes Überprüfungsrecht?
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Rechtsstellung von Bürgerinitiativen abseits des UVP-Verfahrens?

 Teilrechtsfähigkeit der Bürgerinitiative im Ausmaß der im UVP-G 

vorgesehenen verwaltungsrechtlichen Rechte und Pflichten

 kein Erfordernis einer Vereinsgründung

 Ohne Vereinsgründung: fehlende Rechtspersönlichkeit im Zivil-

und Steuerrecht

 Steuerpflicht und Steuerbefreiung für Spendengelder?

Neuregelung der Bürgerinitiative?

 Erfordernis einer Vereinsgründung? 

 Abgabe der Unterschriften im Gemeindeamt zur Kontrolle der 

Wahlberechtigung

 Mindestzahl an Unterstützern als Existenzvoraussetzung

 Bloße Kanalisierung gleichförmiger Eingaben ohne Erweiterung 

der Beteiligtenrechte?
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